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Libyen 

SICHERHEITSRAT- Erklärung des Präsiden
ten vom 8.April 1993 (UN-Dok. S/25554) 

Im Anschluß an die am 8Apri l 1993 abgehal
tenen Konsultationen gab der Präsident des 
Sicherheitsrats im Namen der Mitglieder im 
Zusammenhang mit dem die Libysch-Arabi
sche Dschamahirija betreffenden Punkt die 
nachstehende Erklärung ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben am 
8Apri l 1993 informelle Konsultationen ge
mäß Ziffer 13 der Resolution 748( 1992) abge
halten, mit welcher der Rat beschlossen hat
te, die in den Ziffern 3 bis 7 gegen die Li
bysch-Arabische Dschamahirija verhängten 
Maßnahmen alle 120 Tage oder, falls es die 
Situation erfordere, früher zu überprüfen. 
Nach Anhörung aller im Verlauf der Konsulta
tionen zum Ausdruck gebrachten Auffassun
gen kam der Präsident des Rates zu dem 
Schluß, daß keine Einigkeit darüber herrsche, 
daß die notwendigen Voraussetzungen für ei
ne Änderung der in den Ziffern 3 bis 7 der Re
solution 748)1992) festgelegten Sanktionen 
gegeben seien.« 

KSZE 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Zusammenarbeit zwischen den Vereinten 
Nationen und der Konferenz über Sicher
heit und Zusammenarbeit in Europa. - Re
solution 47/10 vom 28.0ktober 1992 

Die Generalversammlung, 

- mit Genugtuung über die Erklärung der 
Staats- und Regierungschefs der Teilneh
merstaaten der Konferenz über Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa, sie seien 
sich darin einig, daß die Konferenz eine re
gionale Abmachung im Sinne von Kapitel 
VIII der Charta der Vereinten Nationen ist 
und als solche ein wichtiges Bindeglied 
zwischen europäischer und globaler Si
cherheit darstellt, 

- unter Hinweis auf die Dokumente der 
Konferenz, insbesondere die am 1.August 
1975 in Helsinki unterzeichnete Schluß
akte, die Charta von Paris für ein neues 
Europa, das Prager Dokument über die 
weitere Entwicklung der Institutionen 
und Strukturen der Konferenz über Sicher
heit und Zusammenarbeit in Europa, das 
Wiener Dokument 1992 über vertrauens-
und sicherheitsbildende Maßnahmen und 
das Helsinki-Dokument 1992, 

- Kenntnis nehmend von der Rolle der Kon
ferenz bei der Förderung demokratischer 
Werte und Institutionen sowie der Men
schenrechte, von der Entwicklung der 
Möglichkeiten der Konferenz in bezug auf 
die Frühwarnung, die Verhütung und Be
wältigung von Konflikten und die Zusam
menarbeit auf dem Gebiet der Sicherheit, 
einschließlich der Friedenssicherung und 
der Initiativen der Konferenz zur weiteren 
Stärkung der Mechanismen zur friedli

chen Beilegung von Streitigkeiten, sowie 
von anderen Entwicklungen im KSZE-Pro
zeß, 

- sowie feststellend, daß die neuen Aufga
ben, welche die Konferenz erwarten, eine 
verstärkte Koordination und Zusammen
arbeit mit den internationalen Organisa
tionen, insbesondere den Vereinten Natio
nen, erfordern, 

1. betont die Notwendigkeit einer verstärk
ten Zusammenarbeit und Koordination 
zwischen der Konferenz über Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa und den 
Vereinten Nationen; 

2. ersucht den Generalsekretär, der General
versammlung auf ihrer achtundvierzigsten 
Tagung einen Bericht über die Zusammen
arbeit und Koordination zwischen den Ver
einten Nationen und der Konferenz vorzu
legen; 

3. beschließt die Aufnahme eines Punktes 
•Zusammenarbeit zwischen den Vereinten 
Nationen und der Konferenz über Sicher
heit und Zusammenarbeit in Europa- in 
die vorläufige Tagesordnung ihrer achtund
vierzigsten Tagung. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

»Agenda für den Frieden-

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 28Januar 1993 (UN-Dok. S/25184) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident im Namen des Rates auf dessen 
3166.Sitzung am 28.Januar 1993 im Zusam
menhang mit der Behandlung des Punktes 
•Agenda für den Frieden: Vorbeugende Di
plomatie, Friedensschaffung und Friedenssi
cherung- durch den Rat die folgende Erklä
rung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat seine Prüfung des Be
richts des Generalsekretärs -Agenda für den 
Frieden- (S/24111) fortgesetzt. 
Der Sicherheitsrat nimmt mit Genugtuung 
Kenntnis von den in den Ziffern 63, 64 und 65 
dieses Berichts dargelegten Ansichten des Ge
neralsekretärs betreffend die Zusammenar
beit mit regionalen Abmachungen und Orga
nisationen. 
Eingedenk der einschlägigen Bestimmungen 
der Charta der Vereinten Nationen, der dies
bezüglichen Aktivitäten der Generalver
sammlung und der Herausforderungen für 
den Weltfrieden und die internationale Si
cherheit in der neuen Phase der internationa
len Beziehungen mißt der Sicherheitsrat der 
Rolle der regionalen Abmachungen und Orga
nisationen große Bedeutung bei und ist sich 
der Notwendigkeit bewußt, ihre Bemühun
gen um die Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit mit jenen der Ver
einten Nationen zu koordinieren. 
Während der Sicherheitsrat seine Hauptver
antwortung für die Wahrung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit bekräftigt 
und sich dessen bewußt ist, wie unterschied

lich die regionalen Abmachungen und Orga
nisationen in bezug auf ihren Auftrag, ihren 
Wirkungsbereich und ihre Zusammensetzung 
sind, befürwortet und, wo dies angebracht ist, 
unterstützt er die regionalen Bemühungen, 
welche die regionalen Abmachungen und Or
ganisationen innerhalb ihres jeweiligen Zu
ständigkeitsbereiches in Übereinstimmung 
mit den Zielen und Grundsätzen der Charta 
der Vereinten Nationen unternehmen. 
Der Sicherheitsrat bittet daher die regionalen 
Abmachungen und Organisationen im Rah
men von Kapitel VIII der Charta der Vereinten 
Nationen, die folgenden Punkte vorrangig zu 
prüfen: 
- Mittel und Wege zur Stärkung ihrer Rolle 

bei der Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit innerhalb ihres 
Zuständigkeitsbereiches, unter gebühren
der Berücksichtigung der Gegebenheiten 
ihrer jeweiligen Region. Unter Beachtung 
der Angelegenheiten, mit denen der Si
cherheitsrat befaßt worden ist, und in 
Übereinstimmung mit der Charta der Ver
einten Nationen könnten sie insbeson
dere folgendes erwägen: die vorbeugende 
Diplomatie, einschließlich der Tatsachen
ermittlung, der Vertrauensbildung, der 
Guten Dienste und der Friedenskonsoli
dierung, und gegebenenfalls die Friedenssi
cherung; 

- Mittel und Wege zur Verbesserung der 
Koordinierung ihrer Bemühungen mit je
nen der Vereinten Nationen. Sich dessen 
bewußt, wie unterschiedlich die regiona
len Abmachungen und Organisationen in 
bezug auf ihren Auftrag, ihren Wirkungs
bereich und ihre Zusammensetzung sind, 
betont der Rat, daß die Art des Zusam
menwirkens dieser Abmachungen und Or
ganisationen mit den Vereinten Nationen 
flexibel und auf die jeweilige Situation ab
gestimmt sein sollte. Dabei kann es sich 
insbesondere um den Informationsaus
tausch und um Konsultationen mit dem 
Generalsekretär oder gegebenenfalls sei
nem Sonderbeauftragten zur Erhöhung der 
Fähigkeiten der Vereinten Nationen insbe
sondere in bezug auf Überwachung und 
Frühwarnung handeln, um die Teilnahme 
als Beobachter an den Tagungen und an der 
Arbeit der Generalversammlung, die Ab
stellung von Beamten an das Sekretariat 
der Vereinten Nationen, rechtzeitige und 
konkrete Ersuchen um eine Beteiligung 
der Vereinten Nationen und die Bereit
schaft, die erforderlichen Ressourcen be
reitzustellen. 

Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekre
tär: 
- diese Erklärung an alle jene regionalen Ab

machungen und Organisationen zu über
mitteln, die eine ständige Einladung erhal
ten haben, an den Tigungen und an der Ar
beit der Generalversammlung als Beob
achter teilzunehmen, sowie an andere re
gionale Abmachungen und Organisatio
nen, um die Prüfung der erwähnten Punk
te zu fördern und Antworten an die Verein
ten Nationen anzuregen,-

- dem Sicherheitsrat so bald wie möglich 
und vorzugsweise bis Ende April 1993 ei-
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nen Bericht über die Antworten der regio
nalen Abmachungen und Organisationen 
vorzulegen. 

Der Sicherheitsrat bittet die Staaten, die 
Mitglieder regionaler Abmachungen und Or
ganisationen sind, bei der Prüfung von Mit 
teln und Wegen zur Verbesserung der Koordi
nierung mit den Vereinten Nationen durch ih
re jeweiligen regionalen Abmachungen und 
Organisationen eine konstruktive Rolle zu 
übernehmen. 
Bei der Wahrnehmung seiner Verantwortlich
keiten wird der Sicherheitsrat die erwähnten 
Antworten sowie die Eigenart der jeweiligen 
Frage und die Gegebenheiten der betreffenden 
Region berücksichtigen. Der Sicherheitsrat 
erachtet die Einrichtung solcher Formen der 
Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Na
tionen und den regionalen Abmachungen und 
Organisationen auf dem Gebiet der Wahrung 
des Friedens und der Sicherheit, die der jewei
ligen Situation angepaßt sind, für wichtig. 
Der Sicherheitsrat unterstützt in Anbetracht 
der konstruktiven Beziehungen, die er mit der 
Liga der Arabischen Staaten, der Euro
päischen Gemeinschaft, der Organisation der 
Islamischen Konferenz, der Organisation der 
Amerikanischen Staaten und der Organisa
tion der Afrikanischen Einheit unterhält, die 
Absicht des Generalsekretärs, die in Ziffer 27 
seines Berichts beschrieben wird, regionale 
Abmachungen und Organisationen, die noch 
nicht den Beobachterstatus bei den Vereinten 
Nationen beantragt haben, aufzufordern, dies 
zu tun. 
Der Sicherheitsrat stellt fest, wie wichtig die 
in der Konferenz für Sicherheit und Zusam
menarbeit in Europa erzielte Vereinbarung 
ist, die KSZE als eine regionale Abmachung 
i m Sinne von Kapitel VIII der Charta der Ver
einten Nationen anzusehen, wie auch die 
weitere Prüfung der praktischen Auswirkun
gen dieser Vereinbarung i m Rahmen der 
KSZE. Der Rat begrüßt die Rolle, welche die 
KSZE gemeinsam mit der Europäischen Ge
meinschaft bei der Anwendung von Maßnah
men zur Durchführung der einschlägigen Re
solutionen des Rates spielt. 
Der Sicherheitsrat beabsichtigt, seine Be
handlung des Berichts des Generalsekretärs 
fortzusetzen, wie in der Erklärung des Präsi
denten vom 29.0ktober 1992 (S/24728) fest
gestellt wird.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 26.Februar 1993 (UN-Dok. S/25344) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident im Namen des Rates auf dessen 
3178.Sitzung am 26.Februar 1993 im Zusam
menhang mit der Behandlung des Punktes 
•Agenda für den Frieden: Vorbeugende Di
plomatie, Friedensschaffung und Friedenssi
cherung« durch den Rat die folgende Erklä
rung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat seine Prüfung des Be
richts des Generalsekretärs mit dem Titel 
•Agenda für den Frieden- (S/24111) fortgesetzt. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die in der »Agenda 
für den Frieden- enthaltenen Bemerkungen 
über die Frage der humanitären Hilfe und ihr 
Verhältnis zur Friedensschaffung, Friedenssi-
chemng und Friedenskonsolidierung, insbe
sondere die Bemerkungen in den Ziffern 29, 
40 und 56 bis 59. Er stellt fest, daß unter be

stimmten Umständen ein enger Zusammen
hang zwischen dem akuten Bedarf an huma
nitärer Hilfe und den Bedrohungen des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit 
bestehen kann. 
In dieser Hinsicht vermerkt der Sicherheits
rat die Auffassung des Generalsekretärs, wo
nach die unparteiische Bereitstellung huma
nitärer Hilfe bei der vorbeugenden Diplo
matie von ausschlaggebender Bedeutung sein 
könnte. 
Unter Hinweis auf seine Erklärung über die 
Tatsachenermittlung i m Zusammenhang mit 
der »Agenda für den Frieden- (S/24872) aner
kennt der Rat die Wichtigkeit der Berücksich
tigung humanitärer Belange in Konfliktsitua
tionen und empfiehlt daher, daß die humani
täre Dimension bei der Planung und Entsen
dung von Ermittlungsmissionen miteinbezo
gen werden sollte. Er stellt außerdem fest, daß 
es notwendig ist, diesen Aspekt bei der Infor
mationsbeschaffung und -analyse zu berück
sichtigen, und ermutigt die betroffenen Mit 
gliedstaaten, dem Generalsekretär und den 
betroffenen Regierungen sachdienliche hu
manitäre Informationen zur Verfügung zu 
stellen. 
Der Sicherheitsrat beobachtet mit Sorge das 
Auftreten humanitärer Krisen, einschließlich 
massenhafter Bevölkerungsverschiebungen, 
die zu Bedrohungen des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit werden oder sol
che Bedrohungen verschlimmern. Es ist inso
fern wichtig, im Zusammenhang mit der Fra
ge der Kapazität zur Frühwarnung, wie in den 
Ziffern 26 und 27 der »Agenda für den Frieden
ausgeführt, auch humanitäre Gesichtspunkte 
und Indikatoren zu berücksichtigen. Der Rat 
unterstreicht die Rolle der Hauptabteilung 
für humanitäre Angelegenheiten bei der 
Koordinierung der Aktivitäten der verschie
denen Organisationen und der jeweils fach
lich zuständigen Stellen der Vereinten Natio
nen. Er ist der Meinung, daß diese Kapazität 
in der Phase vor dem Eintreten eines Notfalls 
systematisch genutzt werden sollte, um die 
Planung von Maßnahmen zur Unterstützung 
der Staaten bei der Verhütung von Krisen zu 
erleichtern, die den Weltfrieden und die inter
nationale Sicherheit beeinträchtigen könn
ten. 
Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von der 
laufenden konstruktiven Zusammenarbeit 
zwischen den Vereinten Nationen und den 
verschiedenen regionalen Abmachungen und 
Organisationen, innerhalb ihres jeweiligen 
Zuständigkeitsbereichs, bei der Erkennung 
und Handhabung humanitärer Notfälle, um 
Krisen in einer der jeweiligen Situation ent
sprechenden Art und Weise zu lösen. Der Rat 
vermerkt außerdem die bedeutende Rolle der 
nichtstaatlichen Organisationen und deren 
enge Zusammenarbeit mit den Vereinten Na
tionen bei der Bereitstellung von humanitärer 
Hilfe in Notsituationen auf der ganzen Welt. 
Der Rat lobt diese Zusammenarbeit und bit
tet den Generalsekretär außerdem, weitere 
Möglichkeiten zur Vertiefung dieser Zusam
menarbeit zu erforschen, um die Fähigkeit der 
Vereinten Nationen, Notsituationen zu ver
hüten und auf sie zu reagieren, weiter zu stei
gern. 
Der Rat verleiht seiner Besorgnis Ausdruck 
über das vermehrte Vorkommen gezielter Be
hinderungen humanitärer Hilfslieferungen 
sowie von Gewalttätigkeit gegenüber huma
nitärem Personal und über die Abzweigung 
humanitärer Hilfe in vielen Teilen der Welt, 
insbesondere im ehemaligen Jugoslawien, in 

Irak und in Somalia, wo der Rat sicheren Zu
gang zu den betroffenen Bevölkerungsgrup
pen zum Zweck der Bereitstellung humanitä
rer Hilfe gefordert hat. Der Rat betont die 
Notwendigkeit eines entsprechenden Schut
zes des an humanitären Einsätzen beteiligten 
Personals, in Übereinstimmung mit den ein
schlägigen Normen und Grundsätzen des Völ
kerrechts. Der Rat ist der Auffassung, daß die
ser Sache vordringliche Aufmerksamkeit ge
schenkt werden muß. 
Der Sicherheitsrat ist der Auffassung, daß die 
humanitäre Hilfe dazu beitragen soll, die 
Grundlagen für größere Stabilität durch Wie
deraufbau und Entwicklung zu schaffen. Der 
Rat anerkennt somit die Bedeutung einer 
entsprechenden Planung bei der Bereitstel
lung humanitärer Hilfe, um die Aussichten 
auf eine rasche Verbesserung der humanitären 
Lage zu erhöhen. Er stellt jedoch außerdem 
fest, daß humanitäre Erwägungen in denjeni
gen Phasen an Bedeutung gewinnen bezie
hungsweise weiter von Bedeutung sein kön
nen, in denen die Ergebnisse der Friedens
schaffung und der Friedenssicherung konsoli
diert werden. Der Rat anerkennt somit, wie 
wichtig es ist, einen reibungslosen Übergang 
von der Nothilfe zur Entwicklung sicherzu
stellen, und stellt fest, daß die Bereitstellung 
von koordinierter humanitärer Hilfe eines der 
grundlegenden Instrumente der Friedenskon
solidierung ist, die dem Generalsekretär zur 
Verfügung stehen. Insbesondere unterstützt er 
voll die Bemerkungen des Generalsekretärs in 
Ziffer 58 der »Agenda für den Frieden- hin
sichtlich des Problems der Landminen und er
sucht ihn, dieses als ein besonderes Anliegen 
zu behandeln. 
Der Sicherheitsrat beabsichtigt, seine Be
handlung des Berichts des Generalsekretärs 
fortzusetzen, wie aus der Erklärung des Präsi
denten vom 29. Oktober 1992 (S/24728) her
vorgeht.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 31.März 1993 (UN-Dok. S/25493) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident i m Namen des Rates auf dessen 
3190.Sitzung am 31.März 1993 i m Zusam
menhang mit der Behandlung des Punktes 
»Agenda für den Frieden: Vorbeugende Di
plomatie, Friedensschaffung und Friedenssi
cherung- durch den Rat die folgende Erklä
rung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat seine Prüfung des Be
richts des Generalsekretärs mit dem Titel 
»Agenda für den Frieden- (S/24111) fortgesetzt, 
einschließlich des in den Ziffern 66 bis 68 an
gesprochenen Problems - die Sicherheit der 
Streitkräfte und des Personals der Vereinten 
Nationen, die in Konfliktsituationen zum 
Einsatz gelangen. Der Rat hat diese Frage im 
Hinblick auf Personen behandelt, die im Zu
sammenhang mit einem Mandat des Sicher
heitsrats zum Einsatz gelangen. 
Der Sicherheitsrat spricht dem Generalsekre
tär seine Anerkennung dafür aus, die Auf
merksamkeit auf dieses Problem gelenkt zu 
haben, insbesondere auch auf den übermäßi
gen Anstieg der Zahl der Todesopfer unter den 
Streitkräften und unter dem Personal der Ver
einten Nationen sowie der gegen diesen Per
sonenkreis gerichteten Gewalthandlungen. 
Der Rat teilt die Besorgnisse des Generalse
kretärs in jeder Hinsicht. 
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Der Sicherheitsrat erkennt an, daß er sich in 
Wahrnehmung seiner Verantwortung für die 
Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit immer häufiger 
vor die Notwendigkeit gestellt sieht, Streit
kräfte und Personal der Vereinten Nationen in 
echten Gefahrensituationen zum Einsatz zu 
bringen. Der Rat würdigt zutiefst den Mut 
und die Einsatzfreude dieser engagierten 
Menschen, die bereit sind, sich erheblichen 
Gefahren auszusetzen, um die Mandate der 
Vereinten Nationen zu erfüllen. 
Der Sicherheitsrat erinnert daran, daß es in 
einer Reihe von Fällen notwendig wurde, ge
gen Streitkräfte und Personal der Vereinten 
Nationen gerichtete Vorkommnisse zu verur
teilen. Er mißbilligt die Tatsache, daß es trotz 
seiner wiederholten Aufrufe auch weiterhin 
zu Vorkommnissen kommt, die von Gewalt 
geprägt sind. 
Der Rat ist der Auffassung, daß die Begehung 
oder Androhung von Angriffen und anderen 
Gewalthandlungen gegen Streitkräfte und 
Personal der Vereinten Nationen einschließ
lich der Behinderung oder Inhaftnahme von 
Personen völlig inakzeptabel ist und es erfor
derlich machen kann, daß der Rat weitere 
Maßnahmen ergreift, um die Sicherheit die
ser Streitkräfte und dieses Personals zu ge
währleisten. 
Der Sicherheitsrat verlangt erneut, daß die 
Staaten und anderen an verschiedenen Kon
flikten Beteiligten nach Kräften alles tun, um 
die Sicherheit der Streitkräfte und des Perso
nals der Vereinten Nationen zu gewährlei
sten. Er verlangt ferner, daß die Staaten rasch 
und wirksam handeln, um alle diejenigen, die 
für Angriffe und sonstige Gewalthandlungen 
gegen diese Streitkräfte und dieses Personal 
verantwortlich sind, abzuschrecken, straf
rechtlich zu verfolgen und zu bestrafen. 
Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von den 
besonderen Schwierigkeiten und Gefahren, 
die entstehen können, wenn Streitkräfte und 
Personal der Vereinten Nationen in Situatio
nen zum Einsatz gelangen, in denen der be
treffende Staat beziehungsweise die betreffen
den Staaten nicht in der Lage sind, ihre Ho
heitsgewalt auszuüben, um die Sicherheit 
dieser Streitkräfte und dieses Personals zu ge
währleisten, beziehungsweise in denen ein 
Staat nicht bereit ist, seinen diesbezüglichen 
Verantwortlichkeiten nachzukommen. In ei
nem solchen Fall kann der Rat den besonde
ren Umständen angemessene Maßnahmen in 
Erwägung ziehen, um sicherzustellen, daß die 
Personen, die für Angriffe und sonstige Ge
walthandlungen gegen die Streitkräfte und 
das Personal der Vereinten Nationen verant
wortlich sind, zur Rechenschaft gezogen wer
den. 

Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekre
tär, so bald wie möglich über die derzeitigen 
Vorkehrungen für den Schutz der Streitkräfte 
und des Personals der Vereinten Nationen und 
über die Hinlänglichkeit dieser Vorkehrungen 
Bericht zu erstatten und dabei unter anderem 
die einschlägigen multilateralen Vertragswer
ke und die Abkommen zwischen den Verein
ten Nationen und den Gastländern über den 
Status der Streitkräfte sowie etwaige Stel
lungnahmen der Mitgliedstaaten zu berück
sichtigen und Empfehlungen vorzulegen, die 
seines Erachtens dazu angetan sind, die Si
cherheit der Streitkräfte und des Personals der 
Vereinten Nationen zu erhöhen. 
Der Sicherheitsrat wird die Angelegenheit 
unter Berücksichtigung des Berichts des Ge

neralsekretärs und der in der Generalver
sammlung und ihren Nebenorganen, so ins
besondere auch im Sonderausschuß für frie
denssichernde Operationen nach Resolution 
2006|XIX) der Generalversammlung, geleiste
ten Arbeit weiter behandeln. Der Rat erkennt 
in diesem Zusammenhang an, daß alle zu
ständigen Organe der Vereinten Nationen 
konzertierte Maßnahmen zur Erhöhung der 
Sicherheit der Streitkräfte und des Personals 
der Vereinten Nationen ergreifen müssen. 
Der Sicherheitsrat beabsichtigt, seine Be
handlung des Berichts des Generalsekretärs 
mit dem Titel -Agenda für den Frieden- fortzu
setzen, wie aus der Erklärung des Präsidenten 
vom 29.0ktober 1992 (S/24728) hervorgeht.« 

SICHERHEITSRAT- Erklärung des Präsiden
ten vom 30.April 1993 (UN-Dok. S/25696) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident i m Namen des Rates auf dessen 
3207.Sitzung am 30.April 1993 i m Zusam
menhang mit der Behandlung des Punktes 
•Agenda für den Frieden: Vorbeugende Di
plomatie, Friedensschaffung und Friedenssi
cherung« durch den Rat die folgende Erklä
rung ab: 

»In Fortsetzung seiner Prüfung des Berichts 
des Generalsekretärs »Agenda für den Frieden-
(S/24111) hat der Sicherheitsrat i m Monat 
April 1993 den Gegenstand der Friedenskon
solidierung in der Konfliktfolgezeit geprüft 
und hervorgehoben, daß es gilt, eine solide 
Basis für den Frieden in allen Ländern und Re
gionen der Welt zu schaffen. 
Der Sicherheitsrat unterstützt die Ansicht, 
daß die Vereinten Nationen zur Wahrneh
mung ihrer Verantwortlichkeiten i m Zusam
menhang mit dem Weltfrieden und der inter
nationalen Sicherheit ihre Ziele i m Bereich 
der wirtschaftlichen und sozialen Zusam
menarbeit und Entwicklung mit demselben 
Verantwortungsgefühl und derselben Dring
lichkeit betrachten sollen wie ihre Verpflich
tungen auf dem Gebiet der Politik und der Si
cherheit. 
Der Sicherheitsrat betont, daß er bei der Prü
fung der Frage der Friedenskonsolidierung in 
der Konfliktfolgezeit die Bedeutung und die 
Dringlichkeit der Arbeit der Vereinten Natio
nen auf dem Gebiet der Entwicklungszusam
menarbeit hervorheben möchte, unbeschadet 
der anerkannten Schwerpunkte der Aktivitä
ten der Vereinten Nationen auf diesem Ge
biet, wie sie von den zuständigen Organen 
festgelegt worden sind. 
Der Sicherheitsrat nahm Kenntnis von der Be
merkung des Generalsekretärs, daß friedens
schaffende und friedenssichemde Einsätze, 
um wirklich erfolgreich zu sein, >auch umfas
sende Anstrengungen zur Ermittlung und För
derung von Strukturen beinhalten müssen, 
die geeignet sind, den Frieden zu konsolidie
ren und bei den Menschen ein Gefühl des Ver
trauens und Wohlbefindens zu fördern.- Der 
Rat war sich darin einig, daß zusätzlich zu 
den vom Generalsekretär in Ziffer 55 seines 
Berichts »Agenda für den Frieden- erwähnten 
konkreten Maßnahmen auch - soweit ange
bracht und i m Rahmen umfassender Rege
lungen von Konfliktsituationen - Aktivitäten 
wie die Entwaffnung und Demobilisierung 
der kriegführenden Kräfte und ihre Wieder
eingliederung in die Gesellschaft, Wahlhilfe, 

die Wiederherstellung der nationalen Sicher
heit durch die Aufstellung nationaler Streit
kräfte und einer nationalen Polizei sowie die 
Minenräumung die einzelstaatlichen politi
schen Strukturen festigen, die institutionel
len und verwaltungstechnischen Fähigkeiten 
stärken und wichtig sind, um eine solide 
Grundlage für einen bestandfähigen Frieden 
wiederherzustellen. 
Der Sicherheitsrat ist sich ferner darin einig, 
daß im Gefolge eines internationalen Kon
flikts die Friedenskonsolidierung unter ande
rem auch Maßnahmen und Kooperationspro
jekte beinhalten kann, die zwei oder mehrere 
Länder in allseitig nutzbringenden Vorhaben 
zusammenbringen, die nicht nur zur wirt
schaftlichen, sozialen und kulturellen Ent
wicklung beitragen, sondern auch das für den 
Frieden so grundlegende gegenseitige Ver
ständnis und Vertrauen stärken. 
In Wahrnehmung seiner Aufgaben in bezug 
auf die Verhütung von Friedensbrüchen und 
bei der Konfliktlösung ermutigt der Sicher
heitsrat zu einem koordinierten Vorgehen sei
tens anderer Bereiche des Systems der Verein
ten Nationen, um die eigentlichen Ursachen 
für die Bedrohungen des Friedens und der Si
cherheit zu beseitigen. Der Rat ist davon 
überzeugt, daß die Organisationen und Insti
tutionen des Systems der Vereinten Nationen 
bei der Entwicklung und Durchführung ihrer 
Programme nie das Ziel aus den Augen verlie
ren dürfen, den Weltfrieden und die interna
tionale Sicherheit zu festigen, wie in Artikel 
1 der Charta vorgesehen. 
Der Sicherheitsrat anerkennt, daß die Frie
denskonsolidierung in der Konfliktfolgezeit 
i m Kontext der allgemeinen Bemühungen, 
die Grundlagen für den Frieden zu schaffen, 
auch angemessener finanzieller Ressourcen 
bedarf, um wirksam zu sein. Der Rat aner
kennt daher, daß es wichtig ist, daß die Mit
gliedstaaten und die mit Finanzfragen befaß
ten und anderen Organe und Institutionen 
der Vereinten Nationen sowie andere Organi
sationen außerhalb des Systems der Vereinten 
Nationen alle denkbaren Anstrengungen un
ternehmen, um in Konfliktfolgezeiten ange
messene Finanzmittel für konkrete Projekte, 
wie die frühestmögliche Rückkehr der 
Flüchtlinge und Vertriebenen an ihre Heim
stätten, zur Verfügung zu haben. 
Der Sicherheitsrat als das mit der Hauptver
antwortung für die Wahrung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit ausgestat
tete Organ anerkennt vorbehaltlos, wie in 
Ziffer 59 der »Agenda für den Frieden- ausge
führt, daß der soziale Frieden ebenso wichtig 
ist wie der strategische oder der politische 
Frieden, und unterstützt die Ansicht des Ge
neralsekretärs, daß Bedarf besteht an einer 
neuen Art technischer Hilfe, deren Zweck in 
dieser Ziffer beschrieben wird. 
Der Sicherheitsrat beabsichtigt, seine Prü
fung des Berichts des Generalsekretärs mit 
dem Titel »Agenda für den Frieden-,wie in der 
Erklärung des Präsidenten vom 29. Oktober 
1992 (S/24728) vorgesehen, fortzusetzen.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 28.Mai 1993 (UN-Dok. S/25859) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident im Namen des Rates auf dessen 
3225.Sitzung am 28.Mai 1993 im Zusammen
hang mit der Behandlung des Punktes »Agen
da für den Frieden: vorbeugende Diplomatie, 
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Friedensschaffung und Friedenssicherung-
durch den Rat die folgende Erklärung ab: 

»Im Einklang mit seiner Erklärung vom 
29.0ktober 1992 (S/24728) hielt der Sicher
heitsrat eine Sondersitzung ab, die dem Be
richt des Generalsekretärs mit dem Titel 
•Agenda für den Frieden- (S/24111) gewidmet 
war. Diese Sitzung schloß die laufende Prü
fungsphase dieses Berichts durch den Rat ab. 
Bei dieser Gelegenheit möchte der Rat dem 
Generalsekretär erneut seinen Dank für die
sen Bericht aussprechen. 
Der Sicherheitsrat empfiehlt, daß alle Staaten 
die Beteiligung an der internationalen Frie
denssicherung und deren Förderung zu einem 
Bestandteil ihrer Außenpolitik und ihrer na
tionalen Sicherheitspolitik machen. Er ist der 
Auffassung, daß die Friedensoperationen der 
Vereinten Nationen nach den folgenden ope
rativen Grundsätzen i m Einklang mit den Be
stimmungen der Charta der Vereinten Natio
nen durchgeführt werden sollen: Vorliegen ei
nes klaren politischen Ziels mit einem genau 
umrissenen Mandat, das in regelmäßigen Ab
ständen überprüft wird und dessen Inhalt und 
Dauer nur durch den Rat selbst geändert wer
den können; Zustimmung der Regierung und 
gegebenenfalls der betroffenen Parteien, au
ßer in Ausnahmefällen; Unterstützung eines 
politischen Prozesses oder der friedlichen Re
gelung der Streitigkeit; Unparteilichkeit bei 
der Durchführung der Beschlüsse des Sicher
heitsrats,- Bereitschaft des Sicherheitsrats, ge
gen Parteien, die sich nicht an seine Beschlüs
se halten, entsprechende Maßnahmen zu er
greifen; Recht des Sicherheitsrats, den Ein
satz aller erforderlichen Mittel zu genehmi
gen, damit die Truppen der Vereinten Natio
nen ihren Auftrag ausführen können, sowie 
das natürliche Recht der Truppen der Verein
ten Nationen, entsprechende Maßnahmen 
zur Selbstverteidigung zu ergreifen. In diesem 
Zusammenhang unterstreicht der Sicher
heitsrat die Wichtigkeit der vollen Koope
ration aller betroffenen Parteien bei der Erfül
lung des Mandats der Friedenseinsätze und 
der Durchführung der einschlägigen Be
schlüsse des Sicherheitsrats und betont, daß 
die Friedensoperationen kein Ersatz für eine 
politische Regelung sein sollen und man auch 
nicht erwarten sollte, daß sie ewig dauern. 
Der Sicherheitsrat hat die in der -Agenda für 
den Frieden- enthaltenen Empfehlungen des 
Generalsekretärs eingehend geprüft. Er wür
digt die wertvollen Beiträge des Sonderaus
schusses für Friedensoperationen und anderer 
zuständiger Gremien der Generalversamm
lung. Diese Erörterungen und Beratungen er
leichtern die klarere Formulierung der ge
meinsamen Prioritäten der Mitgliedstaaten. 
Im Zusammenhang mit dem raschen An
wachsen der Zahl der Friedensoperationen 
und den neuen Ansätzen, die dabei verfolgt 
werden, lobt der Sicherheitsrat die ersten 
Maßnahmen des Generalsekretärs, die Kapa
zität der Vereinten Nationen auf diesem Ge
biet zu verstärken. Er ist der Ansicht, daß es 
gilt, kühne neue Schritte zu unternehmen, 
und bittet alle Mitgliedstaaten, dem General
sekretär ihre Auffassungen mitzuteilen, so
wie den Generalsekretär, bis September 1993 
einen an alle Mitglieder der Vereinten Natio
nen gerichteten weiteren Bericht vorzulegen, 
der konkrete neue Vorschläge zur weiteren 
Stärkung dieser Kapazität enthält, nament
lich in bezug auf: 

- die Stärkung und Konsolidierung der mit 

Friedenssicherungs- und militärischen 
Aufgaben befaßten Einheiten des Sekreta
riats, einschließlich der Schaffung eines 
Direktorats für Planung und laufende Ein
sätze, das dem Untergeneralsekretär für 
Friedensoperationen untersteht, um die 
Planung zu erleichtern und die Koordinie
rung zu verbessern; 

- die Notifizierung seitens der Mitgliedstaa
ten, welche konkreten Truppen oder Fähig
keiten sie mit Zustimmung ihrer nationa
len Behörden den Vereinten Nationen von 
Fall zu Fall für das gesamte Spektrum der 
Friedensoperationen und humanitären 
Einsätze zur Verfügung stellen könnten; in 
diesem Zusammenhang begrüßt der Rat 
die Bemühungen des Generalsekretärs, 
den Grad der Bereitschaft und Verfügbar
keit der Truppen oder Fähigkeiten der 
Mitgliedstaaten für Friedenseinsätze fest
zustellen, und ermutigt die Mitgliedstaa
ten, diese Bemühungen zu fördern; 

- die Durchführbarkeit der Unterhaltung ei
nes begrenzten erneuerbaren Reservebe
stands an häufig gebrauchten Ausrü
stungsgegenständen für Friedensoperatio
nen oder humanitäre Einsätze; 

- Elemente zur Aufnahme in nationale M i l i 
tär- oder Polizeiausbildungsprogramme für 
Friedenseinsätze, um das Personal auf eine 
Friedenssicherungsrolle i m Dienste der 
Vereinten Nationen vorzubereiten, ein
schließlich von Vorschlägen hinsichtlich 
der Durchführbarkeit der Abhaltung mul
tinationaler Friedenssicherungsübungen; 

- die Verbesserung der Standardverfahren, 
um die Truppen in die Lage zu versetzen, 
effizienter zusammenzuarbeiten; 

- die Verstärkung der nichtmilitärischen 
Anteile bei Friedensoperationen. 

Angesichts der steigenden Kosten und der 
Komplexität der Friedensoperationen ersucht 
der Sicherheitsrat außerdem den Generalse
kretär, in seinem Bericht auch auf Maßnah
men einzugehen, die darauf abzielen, eine fe
stere und bestandfähigere finanzielle Basis für 
diese Einsätze zu schaffen, und dabei, wo an
gebracht, den Volcker-Ogata-Bericht zu be
rücksichtigen und auf die erforderlichen f i 
nanziellen und verwaltungstechnischen Re
formen, die Diversifizierung der Finanzierung 
sowie auf die Notwendigkeit einzugehen, 
ausreichende Mittel für die Friedensoperatio
nen und größte Transparenz und Rechen
schaftspflicht in bezug auf die Verwendung 
der Mittel sicherzustellen. In diesem Zusam
menhang verweist der Rat darauf, daß im 
Einklang mit der Charta und den einschlägi
gen Resolutionen der Generalversammlung 
die Finanzierung der Friedensoperationen die 
gemeinsame Verantwortlichkeit aller Mit
gliedstaaten ist. Er appelliert an alle Mitglied
staten, ihre veranlagten Beiträge vollständig 
und pünktlich zu entrichten, und ermutigt 
diejenigen Staaten, die dazu in der Lage sind, 
freiwillige Beiträge zu leisten. 
Der Sicherheitsrat bringt seine Dankbarkeit 
den Soldaten und Zivilpersonen gegenüber 
zum Ausdruck, die in Friedenseinsätzen der 
Vereinten Nationen dienen oder gedient ha
ben. Er zollt dem Mut der Angehörigen zahl
reicher Staaten Anerkennung, die in Aus
übung ihres Dienstes für die Vereinten Natio
nen ihr Leben ließen oder verwundet wurden. 
Er verurteilt außerdem nachdrücklich die An
griffe auf Friedenssicherungskräfte der Verein
ten Nationen und bekundet seine Entschlos
senheit, energischere Anstrengungen zu un
ternehmen, um die Sicherheit des Personals 

der Vereinten Nationen bei der Wahrnehmung 
seines Auftrags zu gewährleisten. 
Der Sicherheitsrat stellt i m Einklang mit Ka
pitel VI der Charta fest, daß es notwendig ist, 
das Potential der Vereinten Nationen für die 
vorbeugende Diplomatie zu stärken. Er be
grüßt die Resolution 47/120 der Generalver
sammlung. Er stellt mit Genugtuung den ver
mehrten Rückgriff auf Ermittlungsmissionen 
fest. Er bittet die Mitgliedstaaten, dem Gene
ralsekretär detaillierte sachdienliche Infor
mationen über Spannungssituationen und 
potentielle Krisen zu liefern. Er bittet den Ge
neralsekretär, geeignete Maßnahmen zu prü
fen, um die Kapazität des Sekretariats zur Be
schaffung und Analyse von Informationen zu 
stärken. Der Sicherheitsrat anerkennt die Be
deutung der neuen Ansätze zur Konfliktver
hütung und befürwortet je nach Fall vorbeu
gende Einsätze in Gebieten, in denen Instabi
lität und potentielle Krisen herrschen, deren 
Andauern die Erhaltung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit gefährden 
könnte. 
Der Sicherheitsrat unterstreicht die enge Be
ziehung, die in vielen Fällen zwischen huma
nitärer Hilfe und Friedenseinsätzen bestehen 
kann, und anerkennt in höchstem Maße die 
jüngsten Anstrengungen des Generalsekretärs 
zur weiteren Verbesserung der Koordinierung 
zwischen den Mitgliedstaaten und den zu
ständigen Behörden und Organisationen, ein
schließlich der nichtstaatlichen Organisatio
nen. Er wiederholt in diesem Zusammenhang 
sein Anliegen, daß dem humanitären Perso
nal ungehinderter Zugang zu der notleiden
den Bevölkerung gewährt wird. 
Der Sicherheitsrat erklärt erneut, welche Be
deutung er der Rolle der regionalen Abma
chungen und Organisationen und der Koordi
nierung ihrer Anstrengungen mit jenen der 
Vereinten Nationen bei der Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicher
heit beimißt. Der Rat begrüßt die Bereitschaft 
der Mitgliedstaaten, die einzelstaatlich oder 
durch regionale Organisationen oder Abma
chungen tätig werden, mit den Vereinten Na
tionen und anderen Mitgliedstaaten zusam
menzuarbeiten, indem sie ihre spezifischen 
Ressourcen und Fähigkeiten für die Zwecke 
der Friedenssicherung zur Verfügung stellen. 
Der Sicherheitsrat, im Rahmen von Kapitel 
VIII der Charta der Vereinten Nationen han
delnd, appelliert an die regionalen Organisa
tionen und Abmachungen, Mittel und Wege 
zur Verstärkung ihres Beitrags zur Wahrung 
des Friedens und der Sicherheit zu prüfen. 
Der Sicherheitsrat bekundet seinerseits die 
Bereitschaft, i m Rahmen regionaler Organisa
tionen und Abmachungen und i m Einklang 
mit Kapitel VIII der Charta unternommene 
Friedenssicherungsanstrengungen, unter Be
rücksichtigung der jeweiligen Umstände, zu 
unterstützen und zu erleichtern. Der Sicher
heitsrat sieht dem Bericht des Generalsekre
tärs über die Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen und den regionalen Orga
nisationen mit Interesse entgegen. 
Der Sicherheitsrat weist auf die wachsende 
Bedeutung der Friedenskonsolidierung in der 
Konfliktfolgezeit hin. Der Rat ist davon über
zeugt, daß unter den gegenwärtigen Umstän
den die Friedenskonsolidierung untrennbar 
mit der Friedenserhaltung verbunden ist. 
Der Sicherheitsrat betont den Wert der Tref
fen des Sicherheitsrats auf hoher Ebene und 
verleiht seiner Absicht Ausdruck, in naher 
Zukunft ein solches Treffen zum Thema der 
Friedenssicherang einzuberufen. « 
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Berg-Karabach 

SICHERHEITSRAT-Erklärung des Präsiden
ten vom 6.April 1993 (UN-Dok. S/25539) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident im Namen des Rates auf dessen 
3194.Sitzung am ö.April 1993 im Zusammen
hang mit der Behandlung des Punktes D i e 
Situation in bezug auf Berg-Karabach< durch 
den Rat die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat gibt seiner ernsthaften 
Besorgnis Ausdruck über die Verschlechte
rung der Beziehungen zwischen der Republik 
Armenien und der Republik Aserbaidschan 
und über die Eskalation der feindseligen 
Handlungen i m Berg-Karabach-Konflikt, ins
besondere über die Invasion örtlicher armeni
scher Streitkräfte im Bezirk Kelbadschar der 
Republik Aserbaidschan. Der Rat verlangt die 
sofortige Einstellung aller dieser Feindselig
keiten, die den Frieden und die Sicherheit der 
Region gefährden, sowie den Rückzug dieser 
Streitkräfte. 
In diesem Zusammenhang bekundet der Si
cherheitsrat unter Bestätigung der Souveräni
tät und territorialen Unversehrtheit aller 
Staaten der Region und der Unverletzlichkeit 
ihrer Grenzen seine Unterstützung für den 
KSZE-Friedensprozeß. Er gibt der Hoffnung 
Ausdruck, daß der kürzlich von der Minsker 
Gruppe erzielten vorläufigen Vereinbarung 
rasch Vereinbarungen über eine Feuereinstel
lung, ein Zeitplan für die Dislozierung der Be
obachter, ein Entwurf einer politischen Erklä
rung und die möglichst baldige Einberufung 
der Konferenz von Minsk folgen werden. 
Der Sicherheitsrat bittet die Beteiligten nach
drücklich, alles zu tun, um den KSZE-Frie
densprozeß voranzubringen, und alles zu un
terlassen, was einer friedlichen Lösung des 
Problems hinderlich ist. 
Außerdem fordert der Rat, daß internationale 
humanitäre Hilfsmaßnahmen ungehinderten 
Zugang zu der Region und insbesondere zu al
len von dem Konflikt betroffenen Gebieten 
erhalten, damit das Leid der Zivilbevölkerung 
gemildert wird. 

Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekre
tär, i m Benehmen mit der KSZE je nach Be
darf die Tatsachen zu ermitteln und dem Rat 
umgehend einen Bericht vorzulegen, der eine 
Beurteilung der Lage auf dem Boden enthält. 
Der Rat wird mit der Angelegenheit befaßt 
bleiben.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Die Situa
tion in bezug auf Berg-Karabach. - Resolu
tion 822(1993) vom 30.April 1993 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf die Erklärungen des 
Präsidenten des Sicherheitsrats vom 29.Ja
nuar 1993 (S/25199) und vom Ö.April 1993 
(S/25539) betreffend den Berg-Karabach-
Konflikt, 

- Kenntnis nehmend von dem Bericht des 
Generalsekretärs, datiert vom 14.April 
1993 (S/25600), 

- mit dem Ausdruck seiner ernsthaften Be
sorgnis über die Verschlechterung der Be
ziehungen zwischen der Republik Arme
nien und der Aserbaidschanischen Repu
blik, 

- höchst beunruhigt angesichts der Eska
lation der bewaffneten Feindseligkeiten 
und insbesondere der jüngsten Invasion 
des Bezirks Kelbadschar der Aserbaidscha
nischen Republik durch örtliche armeni
sche Streitkräfte, 

- besorgt darüber, daß diese Situation den 
Frieden und die Sicherheit in der Region 
gefährdet, 

- mit dem Ausdruck seiner ernsten Besorg
nis über die Vertreibung zahlreicher Zivi l 
personen und die humanitäre Notstandssi
tuation in der Region, insbesondere im Be
zirk Kelbadschar, 

- unter Bekräftigung der Achtung der Sou
veränität und territorialen Unversehrtheit 
aller Staaten der Region, 

- sowie unter Bekräftigung der Unverletz
lichkeit der internationalen Grenzen und 
der Unzulässigkeit der Anwendung von 
Gewalt zum Gebietserwerb, 

- mit dem Ausdruck seiner Unterstützung 
für den Friedensprozeß, der zur Zeit i m 
Rahmen der Konferenz über Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa stattfin
det, und zutiefst besorgt über die stören
den Auswirkungen, welche die Eskalation 
der bewaffneten Feindseligkeiten auf die
sen Prozeß haben kann, 

1. verlangt die sofortige Einstellung aller 
Feindseligkeiten und feindseligen Hand
lungen, mit dem Ziel, eine dauerhafte Waf
fenruhe herzustellen, sowie den sofortigen 
Abzug aller Besatzungskräfte aus dem Be
zirk Kelbadschar und aus anderen in jüng
ster Zeit besetzten Gebieten Aserbaid
schans; 

2. bittet die beteiligten Parteien nachdrück
lich, die Verhandlungen zur Beilegung des 
Konflikts i m Rahmen des Friedensprozes
ses der Minsker Gruppe der Konferenz 
über Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa sofort wiederaufzunehmen und al
les zu unterlassen, was einer friedlichen 
Lösung des Problems hinderlich ist; 

3. fordert, daß die internationalen humanitä
ren Hilfsmaßnahmen ungehinderten Zu
gang zu der Region, insbesondere zu allen 
von dem Konflikt betroffenen Gebieten, 
erhalten, damit das Leid der Zivilbevölke
rung gemildert wird, und erklärt erneut, 
daß alle Parteien verpflichtet sind, die 
Grundsätze und Normen des humanitären 
Völkerrechts einzuhalten; 

4. ersucht den Generalsekretär, i m Beneh
men mit dem amtierenden Vorsitzenden 
der Konferenz über Sicherheit und Zusam
menarbeit in Europa sowie dem Vorsitzen
den der Minsker Gruppe der Konferenz die 
Lage in der Region, insbesondere im aser
baidschanischen Bezirk Kelbadschar, zu 
beurteilen und dem Rat einen weiteren Be
richt vorzulegen; 

5. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv 
befaßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

Internationale Sicherheit 
GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 

Frage der ausgewogenen Vertretung und 
der Erhöhung der Zahl der Mitglieder im 
Sicherheitsrat. - Resolution 47/62 vom 
ll.Dezember 1992 

Die Generalversammlung, 
- in Anbetracht der immer wichtigeren Rol

le, die dem Sicherheitsrat bei der Wahrung 
des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit zukommt, 

- sowie in Anbetracht der veränderten inter
nationalen Lage und der beträchtlich ange
stiegenen Mitgliederzahl der Vereinten 
Nationen, die inzwischen bei einhundert-
neunundsiebzig steht, 

- tätig werdend in Übereinstimmung mit 
den Grundsätzen und Zielen der Charta 
der Vereinten Nationen, 

- in Bekräftigung des Grundsatzes der sou
veränen Gleichheit aller Mitglieder der 
Vereinten Nationen, 

- eingedenk des Artikels 23 der Charta der 
Vereinten Nationen, 

- in Erkenntnis der Notwendigkeit, den Pro
zeß der Neubelebung und Neugliederung 
bestimmter Organe der Vereinten Natio
nen fortzusetzen, 

- unter Hinweis auf die auf ihrer siebenund
vierzigsten Tagung zu diesem Thema abge
gebenen Erklärungen und die Erklärung zu 
demselben Thema, die in den Schlußdoku
menten der vom 1. bis 6.September 1992 
in Jakarta abgehaltenen Zehnten Konfe
renz der Staats- und Regierungschefs der 
nichtgebundenen Länder enthalten ist, 

1. ersucht den Generalsekretär, die Mitglied
staaten zu bitten, bis spätestens 30.Juni 
1993 schriftliche Stellungnahmen zu einer 
möglichen Überprüfung der Zusammen
setzung des Sicherheitsrats vorzulegen; 

2. ersucht den Generalsekretär außerdem, 
der Generalversammlung auf ihrer acht
undvierzigsten Tagung einen Bericht mit 
den Stellungnahmen der Mitgliedstaaten 
zu diesem Thema zur Prüfung vorzulegen; 

3. beschließt die Aufnahme des Punktes -Fra
ge der ausgewogenen Vertretung und der 
Erhöhung der Zahl der Mitglieder im Si
cherheitsrat- in die vorläufige Tagesord
nung ihrer achtundvierzigsten Tagung. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

Internationaler Gerichtshof 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Besetzung 
eines Sitzes im Internationalen Gerichts
hof. - Resolution 805(1993) vom 4.Februar 
1993 

Der Sicherheitsrat, 

- mit Bedauern Kenntnis nehmend vom Tod 
des Richters Manfred Lachs am 14.Januar 
1993, 

- ferner zur Kenntnis nehmend, daß damit 
für die verbleibende Amtszeit des verstor
benen Richters ein Sitz im Internationalen 
Gerichtshof frei geworden ist, der nach 
dem Statut des Gerichtshofs besetzt wer
den muß, 

- in Anbetracht dessen, daß gemäß Artikel 
14 des Statuts der Zeitpunkt der Wahl zur 
Neubesetzung dieses Sitzes vom Sicher
heitsrat bestimmt wird, 

> beschließt, daß die Wahl zur Besetzung des 
freigewordenen Sitzes am lO.Mai 1993 auf 
einer Sitzung des Sicherheitsrats und einer 
Sitzung der siebenundvierzigsten Tagung 
der Generalversammlung stattfindet. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 
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Jugoslawien 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Erklärung 
mehrerer Gebiete Bosnien-Herzegowinas 
zu Sicherheitszonen. - Resolution 824 
(1993) vom Ö.Mai 1993 

Der Sicherheitsrat, 

- in Bekräftigung aller seiner früheren ein
schlägigen Resolutionen, 

- sowie in Bekräftigung der Souveränität, 
territorialen Unversehrtheit und politi
schen Unabhängigkeit der Republik Bos
nien und Herzegowina, 

- nach Behandlung des Berichts der mit der 
Resolution 819(1993) genehmigten Mis
sion des Sicherheitsrats in die Republik 
Bosnien und Herzegowina (S/25700) und 
insbesondere deren Empfehlungen, das 
Konzept der Sicherheitszonen auch auf an
dere schutzbedürftige Städte auszudehnen, 

- erneut bekräftigend, daß er alle Vorstöße 
gegen das humanitäre Völkerrecht, insbe
sondere die ethnische Säuberung und alle 
darauf hinauslaufenden Praktiken, sowie 
die Verweigerung oder Behinderung des 
Zugangs von Zivilpersonen zu humanitä
rer Hilfe und humanitären Diensten wie 
ärztlicher Betreuung und grundlegenden 
Versorgungseinrichtungen verurteilt, 

- unter Berücksichtigung der dringenden Si-
cherheits- und humanitären Bedürfnisse 
mehrerer Städte in der Republik Bosnien 
und Herzegowina, die noch verschärft wer
den durch den ständigen Zustrom von 
zahlreichen Vertriebenen, darunter insbe
sondere auch Kranke und Verwundete, 

- sowie unter Berücksichtigung des formel
len Antrags der Republik Bosnien und 
Herzegowina (S/25718), 

- zutiefst besorgt über das Andauern der be
waffneten Feindseligkeiten, die von para
militärischen Einheiten der bosnischen 
Serben gegen mehrere Städte in der Repu
blik Bosnien und Herzegowina verübt wer
den, und entschlossen, im ganzen Land 
Frieden und Stabilität zu gewährleisten, 
und sofort in den Städten Sarajevo, Tuzla, 
Zepa, Gorazde, Bihac sowie Srebrenica, 

- in der Überzeugung, daß die bedrohten 
Städte und die umliegenden Gebiete als 
Sicherheitszonen zu betrachten sind, die 
frei sind von bewaffneten Angriffen und al
len anderen feindseligen Handlungen, die 
das Wohl und die Sicherheit ihrer Bewoh
ner gefährden, 

- in diesem Kontext im Bewußtsein der Ein
zigartigkeit der Stadt Sarajevo, die als Zen
trum mehrerer Kulturen, Volksgruppen 
und Religionen veranschaulicht, daß das 
Zusammenleben aller Bevölkerungsgrup
pen der Republik Bosnien und Herzegowi
na und Beziehungen zwischen ihnen mög
lich sind, sowie der Notwendigkeit, diese 
Einzigartigkeit zu bewahren und jede wei
tere Zerstörung zu verhindern, 

- erklärend, daß nichts in dieser Resolution 
so ausgelegt werden darf, als widerspreche 
es dem Geist oder dem Buchstaben des 
Friedensplans für die Republik Bosnien 
und Herzegowina oder weiche in irgendei
ner Weise davon ab, 

- in der Überzeugung, daß es zur baldigen 
Umsetzung des Friedensplans beitragen 
wird, daß die obenerwähnten Städte als Si
cherheitszonen gelten, 

- sowie in der Überzeugung, daß je nach Be
darf weitere Maßnahmen ergriffen werden 
müssen, um die Sicherheit aller solchen 
Sicherheitszonen zu gewährleisten, 

- unter Hinweis auf die Bestimmungen der 
Resolution 815(1993) betreffend das Man
dat der UNPROFOR und in diesem Kon
text tätig werdend nach Kapitel VII der 
Charta, 

1. begrüßt den Bericht der Mission des Si
cherheitsrats nach Resolution 819(1993) 
und insbesondere deren Empfehlungen be
treffend die Sicherheitszonen; 

2. verlangt, daß jede gewaltsame Aneignung 
von Hoheitsgebiet sofort eingestellt wird; 

3. erklärt, daß die Hauptstadt der Republik 
Bosnien und Herzegowina, Sarajevo, und 
andere gefährdete Zonen, insbesondere die 
Städte Tuzla, Zepa, Gorazde, Bihac sowie 
Srebrenica, und die umliegenden Gebiete 
von allen Beteiligten als Sicherheitszonen 
betrachtet werden und von bewaffneten 
Angriffen und jeder anderen feindseligen 
Handlung frei sein sollen; 

4. erklärt ferner, daß in diesen Sicherheitszo
nen folgendes befolgt werden soll: 

a) die sofortige Einstellung der bewaffne
ten Angriffe und jeder anderen feindse
ligen Handlung gegen diese Sicherheits
zonen und der Abzug aller militäri
schen oder paramilitärischen Einheiten 
der bosnischen Serben aus diesen Städ
ten auf eine Entfernung, aus der sie kei
ne Gefahr mehr für deren Sicherheit 
und die Sicherheit ihrer Bewohner dar
stellen, was von Militärbeobachtern der 
Vereinten Nationen zu überwachen ist; 

b) seitens aller Parteien die volle Achtung 
der Rechte der Schutztruppe der Verein
ten Nationen (UNPROFOR) und der 
internationalen humanitären Organisa
tionen auf freien und ungehinderten 
Zugang zu allen Sicherheitszonen in 
der Republik Bosnien und Herzegowina 
und die volle Achtung der Sicherheit 
des an diesen Einsätzen beteiligten Per
sonals; 

5. verlangt zu diesem Zweck, daß alle Par
teien und anderen Beteiligten in vollem 
Umfang mit der UNPROFOR zusammen
arbeiten und alles Erforderliche tun, um 
diese Sicherheitszonen zu achten; 

6. ersucht den Generalsekretär, geeignete 
Maßnahmen im Hinblick auf die Überwa
chung der humanitären Situation in den 
Sicherheitszonen zu ergreifen, und geneh
migt zu diesem Zweck die Verstärkung der 
UNPROFOR durch weitere 50 Militär
beobachter der Vereinten Nationen, zu
sammen mit der entsprechenden Ausrü
stung und logistischen Unterstützung; 
und verlangt in diesem Zusammenhang 
außerdem, daß alle Parteien und alle ande
ren Beteiligten mit der UNPROFOR in 
vollem Umfang und umgehend zusam
menarbeiten; 

7. erklärt, daß er in dem Fall, daß eine der 
Parteien dieser Resolution nicht Folge lei
sten sollte, bereit ist, sofort die Verabschie
dung aller zusätzlichen Maßnahmen zu er
wägen, die zu ihrer vollständigen Durch
führung notwendig sind, so auch, um die 
Achtung der Sicherheit des Personals der 
Vereinten Nationen zu gewährleisten; 

8. erklärt außerdem, daß die auf Grund die
ser Resolution getroffenen Regelungen so 

lange in Kraft bleiben, bis die Bestimmun
gen betreffend die Einstellung der Feindse
ligkeiten, die Trennung der Truppen und 
die Überwachung der schweren Waffen, 
wie dies in dem Friedensplan für die Repu
blik Bosnien und Herzegowina vorgesehen 
ist, durchgeführt sind; 

9. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom lO.Mai 1993 (UN-Dok. S/25746) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident im Namen des Rates auf dessen 
3210.Sitzung am lO.Mai 1993 i m Zusammen
hang mit der Behandlung des Punktes »Die 
Situation in der Republik Bosnien und Herze
gowina- durch den Rat die folgende Erklärung 
ab: 

»Der Sicherheitsrat verweist auf seine Erklä
rung vom 21.April 1993 (S/25646) betreffend 
die Greueltaten und Tötungen in den Gebie
ten nördlich und westlich von Sarajevo und 
verleiht seiner ernsthaften Besorgnis Aus
druck über die großangelegte neue Militärof
fensive, die von paramilitärischen Einheiten 
der bosnischen Kroaten in den Gebieten von 
Mostar, Jablanica und Dreznica eingeleitet 
wurde. 
Der Sicherheitsrat verurteilt mit Nachdruck 
diese von paramilitärischen Einheiten der 
bosnischen Kroaten eingeleitete großangeleg
te Militäroffensive, die mit der Unterzeich
nung des Friedensplans für die Republik Bos
nien und Herzegowina durch die Partei der 
bosnischen Kroaten völlig unvereinbar ist. 
Der Rat verlangt, daß die Angriffe auf die Ge
biete von Mostar, Jablanica und Dreznica ab 
sofort eingestellt werden, daß die paramilitä
rischen Einheiten der bosnischen Kroaten 
sich sofort aus dem Gebiet zurückziehen und 
daß sich alle Parteien genauestens an ihre frü
her eingegangenen Verpflichtungen sowie an 
die heute zwischen der Regierung der Repu
blik Bosnien und Herzegowina und der Partei 
der bosnischen Kroaten vereinbarte Feuerein
stellung halten. 
Der Sicherheitsrat verleiht außerdem seiner 
tiefen Besorgnis darüber Ausdruck, daß das 
UNPROFOR-Bataillon in dem Gebiet unter 
Beschuß gezwungen war, auf Grund dieser 
jüngsten Offensive eine Verlegung durchzu
führen, und verurteilt die Weigerung der para
militärischen Einheiten der bosnischen Kroa
ten, die Präsenz von Militärbeobachtern der 
Vereinten Nationen, insbesondere in der Stadt 
Mostar, zuzulassen. 
Der Sicherheitsrat verlangt abermals, daß 
dem UNPROFOR-Personal ungehinderter 
Zugang in der gesamten Republik Bosnien 
und Herzegowina gewährt wird, und verlangt 
in diesem besonderen Fall, daß die paramilitä
rischen Einheiten der bosnischen Kroaten die 
Sicherheit der UNPROFOR sowie des gesam
ten Personals der Vereinten Nationen in den 
Gebieten von Mostar, Jablanica und Dreznica 
gewährleisten. In diesem Zusammenhang 
verleiht der Rat seiner tiefen Besorgnis Aus
druck über die zunehmend feindselige Hal
tung der paramilitärischen Einheiten der bos
nischen Kroaten gegenüber dem UNPRO
FOR-Personal. 
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Der Sicherheitsrat fordert die Republik Kroa
tien auf, gemäß ihren Verpflichtungen aus der 
Zagreber Vereinbarung vom 25.April 1993 (S/ 
25659) ihren ganzen Einfluß auf die Führung 
und die paramilitärischen Einheiten der bos
nischen Kroaten geltend zu machen, damit 
diese ihre Angriffe, insbesondere in den Ge
bieten von Mostar, Jablanica und Dreznica, 
sofort einstellen. Er fordert die Republik 
Kroatien femer auf, sich genauestens an ihre 
Verpflichtungen aus der Resolution 752 des 
Sicherheitsrats zu halten, das heißt insbeson
dere allen Formen der Einmischung ein Ende 
zu setzen und die territoriale Unversehrtheit 
der Republik Bosnien und Herzegowina zu 
achten. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt erneut die Sou
veränität, territoriale Unversehrtheit und Un
abhängigkeit der Republik Bosnien und Her
zegowina und die Unannehmbarkeit der ge
waltsamen Gebietsaneignung und der Praxis 
der -ethnischen Säuberung«. 
Der Sicherheitsrat bleibt mit der Angelegen
heit befaßt und ist bereit, weitere Maßnah
men in Erwägung zu ziehen, um sicherzustel
len, daß alle Parteien und sonstigen Beteilig
ten ihren Verpflichtungen nachkommen und 
die einschlägigen Beschlüsse des Rates voll 
achten.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Schaffung 
eines internationalen Strafgerichts zur 
Verfolgung von Verletzungen des humani
tären Völkerrechts i m ehemaligen Jugosla
wien. - Resolution 827(1993) vom 25.Mai 
1993 

Der Sicherheitsrat, 

- in Bekräftigung seiner Resolution 713 
(1991) vom 25.September 1991 und aller 
darauffolgenden einschlägigen Resolutio
nen, 

- nach Behandlung des Berichts des Gene
ralsekretärs (S/25704 mit Add.l) gemäß 
Ziffer 2 der Resolution 808(1993), 

- mit dem erneuten Ausdruck seiner großen 
Beunruhigung über die fortgesetzten Be
richte über weitverbreitete und flagrante 
Verstöße gegen das humanitäre Völker
recht i m Hoheitsgebiet des ehemaligen Ju
goslawien und insbesondere in der Repu
blik Bosnien und Herzegowina, so auch 
über Berichte über massenhafte Tötungen, 
die massive, organisierte und systemati
sche Internierung und Vergewaltigung von 
Frauen, und über die Fortsetzung der Pra
xis der 'ethnischen Säuberung«, nament
lich auch mit dem Ziel, Gebiet zu erwer
ben beziehungsweise zu halten, 

- feststellend, daß diese Situation auch wei
terhin eine Bedrohung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit dar
stellt, 

- entschlossen, diesen Verbrechen ein Ende 
zu setzen und wirksame Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Personen, die dafür ver
antwortlich sind, vor Gericht zu bringen, 

- überzeugt, daß unter den besonderen Um
ständen i m ehemaligen Jugoslawien die 
Schaffung eines internationalen Gerichts 
als eine Ad-hoc-Maßnahme des Rates und 
die Verfolgung der Personen, die für die 
schweren Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht verantwortlich sind, die Ver
wirklichung dieses Ziels gestatten und zur 
Wiederherstellung und Wahrung des Frie
dens beitragen würde, 

- die Auffassung vertretend, daß die Schaf
fung eines internationalen Gerichts und 
die Verfolgung der Personen, die für die ge
nannten Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht verantwortlich sind, dazu bei
tragen wird sicherzustellen, daß diesen 
Verstößen Einhalt geboten und wirksame 
Abhilfe geschaffen wird, 

- in dieser Hinsicht Kenntnis nehmend von 
der Empfehlung der Ko-Vorsitzenden des 
Lenkungsausschusses der Internationalen 
Konferenz über das ehemalige Jugoslawien 
betreffend die Schaffung eines solchen Ge
richts (S/25221), 

- in dieser Hinsicht in Bekräftigung seines 
Beschlusses in Resolution 808(1993) be
treffend die Schaffung eines internationa
len Gerichts zur Verfolgung der Verant
wortlichen für die seit 1991 i m Hoheitsge
biet des ehemaligen Jugoslawien begange
nen schweren Verstöße gegen das humani
täre Völkerrecht, 

- die Auffassung vertretend, daß die Sachver
ständigenkommission gemäß Resolution 
780(1992), wie in ihrem Zwischenbericht 
(S/25274) vorgeschlagen, bis zur Ernen
nung des Leiters der Anklagebehörde des 
Internationalen Gerichts auch weiterhin 
dringlich Informationen i m Zusammen
hang mit nachgewiesenen schweren Ver
letzungen der Genfer Abkommen und an
deren Verstößen gegen das humanitäre Völ
kerrecht sammeln soll, 

- tätig werdend nach Kapitel VII der Charta 
der Vereinten Nationen, 

1. billigt den Bericht des Generalsekretärs; 
2. beschließt hiermit, ein internationales 

Gericht zu schaffen, zu dem ausschließli
chen Zweck, die Personen zu verfolgen, die 
für die zwischen dem 1.Januar 1991 und ei
nem vom Sicherheitsrat nach der Wieder
herstellung des Friedens festzusetzenden 
Zeitpunkt i m Hoheitsgebiet des ehemali
gen Jugoslawien begangenen schweren 
Verstöße gegen das humanitäre Völker
recht verantwortlich sind, und zu diesem 
Zweck das Statut des Internationalen Ge
richts in der Anlage zu dem vorgenannten 
Bericht zu verabschieden; 

3. ersucht den Generalsekretär, den Richtern 
des Internationalen Gerichts nach ihrer 
Wahl etwaige von den Staaten eingegange
ne Anregungen betreffend die Verfahrens
ordnung und die Beweisregeln vorzulegen, 
die in Artikel 15 des Statuts des Internatio
nalen Gerichts gefordert werden,-

4. beschließt, daß alle Staaten mit dem Inter
nationalen Gericht und seinen Organen 
i m Einklang mit dieser Resolution und 
dem Statut des Internationalen Gerichts 
voll zusammenarbeiten werden und daß 
somit alle Staaten alle Maßnahmen ergrei
fen werden, die nach ihrem innerstaatli
chen Recht notwendig sind, um den Be
stimmungen dieser Resolution und des 
Statuts nachzukommen, so auch der Ver
pflichtung der Staaten, Hilfeersuchen zu 
entsprechen oder Verfügungen Folge zu lei
sten, die eine Kammer erster Instanz nach 
Artikel 29 des Statuts erläßt; 

5. bittet nachdrücklich die Staaten sowie die 
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen, dem Internationalen Ge
richt Beiträge in Form von Geld- und Sach
mitteln und Dienstleistungen zur Verfü
gung zu stellen und ihm namentlich auch 
Sachverständige anzubieten; 

6. beschließt, daß die Entscheidung über den 
Sitz des Internationalen Gerichts vom Ab
schluß entsprechender, für den Rat an
nehmbarer Vereinbarungen zwischen den 
Vereinten Nationen und den Niederlanden 
abhängt und daß das Internationale Ge
richt auch anderswo tagen kann, wenn es 
dies für die effiziente Ausübung seiner Tä
tigkeit für notwendig hält; 

7. beschließt außerdem, daß das Internatio
nale Gericht seine Tätigkeit unbeschadet 
des Rechts der Opfer wahrnimmt, sich 
durch geeignete Mittel um eine Entschädi
gung für die auf Grund der Verstöße gegen 
das humanitäre Völkerrecht erlittenen 
Schäden zu bemühen; 

8. ersucht den Generalsekretär, diese Resolu
tion dringend durchzuführen und insbe
sondere alle praktischen Vorkehrungen zu 
treffen, damit das Internationale Gericht 
seine Tätigkeit so bald wie möglich wirk
sam ausüben kann, und dem Rat in regel
mäßigen Abständen Bericht zu erstatten; 

9. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv 
befaßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Erweite
rung des Mandats der Schutztruppe der 
Vereinten Nationen (UNPROFOR) und 
Maßnahmen zum Schutz der Sicherheits
zonen in Bosnien-Herzegowina. - Resolu
tion 836(1993) vom 4.Juni 1993 

Der Sicherheitsrat, 

- in Bekräftigung seiner Resolution 713 
(1991) vom 25.September 1991 und aller 
danach verabschiedeten einschlägigen Re
solutionen, 

- insbesondere in Bekräftigung seiner Reso
lutionen 819(1993) vom lö.April 1993 und 
824(1993) vom 6.Mai 1993, in denen ver
langt wurde, daß bestimmte Städte und 
deren umliegende Gebiete in der Republik 
Bosnien und Herzegowina als Sicherheits
zonen behandelt werden, 

- in Bekräftigung der Souveränität, territo
rialen Unversehrtheit und politischen Un
abhängigkeit der Republik Bosnien und 
Herzegowina sowie der diesbezüglichen 
Verantwortung des Sicherheitsrats, 

- unter Verurteilung der militärischen An
griffe und der Handlungen, welche die 
Souveränität, territoriale Unversehrtheit 
und politische Unabhängigkeit der Repu
blik Bosnien und Herzegowina mißachten, 
die als Mitgliedstaat der Vereinten Natio
nen die in der Charta der Vereinten Natio
nen vorgesehenen Rechte genießt, 

- mit dem erneuten Ausdruck seiner aller
höchsten Beunruhigung über die ernste 
und unannehmbare Situation in der Repu
blik Bosnien und Herzegowina als Folge 
der schweren Verstöße gegen das humani
täre Völkerrecht, 

- nochmals bekräftigend, daß jede Aneig
nung von Hoheitsgebiet durch Gewalt und 
jedwede Praxis der -ethnischen Säuberung« 
rechtswidrig ist und unter keinen Umstän
den hingenommen werden kann, 

- mit Anerkennung für die Regierung der 
Republik Bosnien und Herzegowina und 
die Partei der bosnischen Kroaten für ihre 
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Unterzeichnung des Vance-Owen-Plans, 
- ernsthaft besorgt über die hartnäckige Wei

gerung der Partei der bosnischen Serben, 
den Vance-Owen-Plan zu akzeptieren, und 
mit der Aufforderung an diese Partei, den 
Friedensplan für die Republik Bosnien und 
Herzegowina in seiner Gesamtheit zu ak
zeptieren, 

- zutiefst besorgt über das Andauern der be
waffneten Feindseligkeiten in dem Ho
heitsgebiet der Republik Bosnien und Her
zegowina, die dem Friedensplan völlig zu
widerlaufen, 

- zutiefst beunruhigt über die dadurch ver
ursachte Not der Zivilbevölkerung i m Ho
heitsgebiet der Republik Bosnien und Her
zegowina, insbesondere in Sarajevo, Bihac, 
Srebrenica, Gorazde, Tuzla und Zepa, 

- unter Verurteilung der Behinderung der 
humanitären Hilfe, hauptsächlich durch 
die Partei der bosnischen Serben, 

- entschlossen, den Schutz der Zivilbevöl
kerung in den Sicherheitszonen zu ge
währleisten und eine dauerhafte politische 
Lösung zu fördern, 

- in Bestätigung des Verbots von militäri
schen Flügen i m Luftraum der Republik 
Bosnien und Herzegowina, das mit den Re
solutionen 781(1992] vom 9.0ktober 1992, 
786(1992] vom lO.November 1992 und 816 
(1993) vom 31.März 1993 erlassen wurde, 

- erklärend, daß das Konzept der Sicher
heitszonen in der Republik Bosnien und 
Herzegowina, wie in den Resolutionen 
819(1993) und 824(1993) enthalten, als 
Antwort auf eine Notsituation beschlos
sen wurde, und feststellend, daß das von 
Frankreich in Dokument S/25800 sowie 
von anderen vorgeschlagene Konzept einen 
wertvollen Beitrag leisten könnte und kei
neswegs als Selbstzweck angesehen wer
den sollte, sondern als Teil des Vance-
Owen-Prozesses und als ein erster Schritt 
auf dem Weg zu einer gerechten und dauer
haften politischen Lösung, 

- in der Überzeugung, daß es zur baldigen 
Verwirklichung dieses Ziels beitragen 
wird, wenn die genannten Städte und um
liegenden Gebiete als Sicherheitszonen 
gelten, 

- betonend, daß die dauerhafte Lösung des 
Konflikts in der Republik Bosnien und 
Herzegowina auf den folgenden Grundsät
zen beruhen muß: sofortige und vollstän
dige Einstellung der Feindseligkeiten; 
Rückzug aus den unter Anwendung von 
Gewalt und durch »ethnische Säuberung-
angeeigneten Gebieten; Rückgängigma
chung der Folgen der »ethnischen Säube
rung- und Anerkennung des Rechts aller 
Flüchtlinge auf Rückkehr an ihre Heim
stätten; sowie Achtung vor der Souveräni
tät, territorialen Unversehrtheit und poli
tischen Unabhängigkeit der Republik Bos
nien und Herzegowina, 

- sowie Kenntnis nehmend von der wichti
gen Arbeit, die von der Schutztruppe der 
Vereinten Nationen (UNPROFOR) in der 
gesamten Republik Bosnien und Herzego
wina geleistet wird, und feststellend, wie 
wichtig es ist, daß diese Arbeit fortgesetzt 
wird, 

- feststellend, daß die Situation in der Repu
blik Bosnien und Herzegowina nach wie 
vor eine Bedrohung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit darstellt, 

- tätig werdend nach Kapitel VII der Charta 
der Vereinten Nationen, 

1. verlangt, daß alle seine einschlägigen Re
solutionen uneingeschränkt und sofort 
durchgeführt werden; 

2. befürwortet den in Dokument S/25479 
enthaltenen Friedensplan für die Republik 
Bosnien und Herzegowina; 

3. erklärt erneut, daß der Erwerb von Ho
heitsgebiet unter Anwendung von Gewalt 
nicht hingenommen werden kann und daß 
die volle Souveränität, territoriale Unver
sehrtheit und politische Unabhängigkeit 
der Republik Bosnien und Herzegowina 
wiederhergestellt werden müssen; 

4. beschließt, die uneingeschränkte Achtung 
der in Resolution 824(1993) genannten Si
cherheitszonen zu gewährleisten,-

5. beschließt, zu diesem Zweck das Mandat 
der UNPROFOR zu erweitern, um sie in 
den in Resolution 824(1993) genannten Si
cherheitszonen in die Lage zu versetzen, 
von Angriffen auf diese Sicherheitszonen 
abzuschrecken, die Waffenruhe zu überwa
chen, den Abzug der militärischen oder pa
ramilitärischen Einheiten mit Ausnahme 
von Einheiten der Regierung der Republik 
Bosnien und Herzegowina zu fördern und 
einige Schlüsselstellungen auf dem Boden 
zu besetzen, zusätzlich zu ihrer Mitwir
kung an der Auslieferung humanitärer 
Hilfsgüter an die Bevölkerung, wie in Re
solution 776(1992) vom 14.September 1992 
vorgesehen; 

6. erklärt, daß es sich bei diesen Sicherheits
zonen um eine vorübergehende Maßnah
me handelt und daß das primäre Ziel nach 
wie vor darin besteht, die Folgen der An
wendung von Gewalt rückgängig zu ma
chen und es allen Personen, die von ihren 
Heimstätten in der Republik Bosnien und 
Herzegowina vertrieben wurden, zu erlau
ben, in Frieden an ihre Heimstätten zu
rückzukehren, beginnend unter anderem 
mit der zügigen Umsetzung der Bestim
mungen des Vance-Owen-Plans in Gebie
ten, in denen die unmittelbar betroffenen 
Parteien diesen zugestimmt haben; 

7. ersucht den Generalsekretär, i m Beneh
men unter anderem mit den Regierungen 
der Mitgliedstaaten, die Truppen für die 
UNPROFOR stellen, 
a) die zur Durchführung dieser Resolution 

erforderlichen Anpassungen oder Ver
stärkungen der UNPROFOR vorzuneh
men und zu erwägen, mit Zustimmung 
der truppenstellenden Regierungen Tei
le der UNPROFOR zur Unterstützung 
der mit dem Schutz der Sicherheitszo
nen betrauten Einheiten abzustellen; 

b) den Kommandeur der UNPROFOR an
zuweisen, die seinem Befehl unterstell
ten Truppen in der Republik Bosnien 
und Herzegowina nach Möglichkeit 
umzudislozieren; 

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, Truppen 
bereitzustellen, einschließlich logistischer 
Unterstützung, mit dem Ziel, die Durch
führung der Bestimmungen betreffend die 
Sicherheitszonen zu erleichtern, dankt 
den Mitgliedstaaten, die bereits Truppen 
für diesen Zweck bereitstellen, und bittet 
den Generalsekretär, sich um weitere Kon
tingente seitens anderer Mitgliedstaaten 
zu bemühen; 

9. ermächtigt die UNPROFOR, zusätzlich zu 
dem in den Resolutionen 770(1992) vom 
13 August 1992 und 776(1992) festgelegten 
Mandat, in Durchführung des in Ziffer 5 
beschriebenen Mandats und zur Selbstver

teidigung, als Antwort auf die Bombar
dierung der Sicherheitszonen durch ir
gendeine der Parteien oder auf bewaffnete 
Einfälle in die Zonen oder im Falle einer 
vorsätzlichen Behinderung der Bewe
gungsfreiheit der UNPROFOR oder ge
schützter humanitärer Konvois in den 
Zonen oder in deren Umgebung, die er
forderlichen Maßnahmen zu ergreifen, 
einschließlich der Anwendung von Ge
walt; 

10. beschließt, daß die Mitgliedstaaten, un
beschadet der Ziffer 1 der Resolution 
816(1993), einzelstaatlich oder durch re
gionale Organisationen oder Abmachun
gen, unter der Aufsicht des Sicherheits
rats und vorbehaltlich der engen Koordi
nierung mit dem Generalsekretär und der 
UNPROFOR, in den Sicherheitszonen 
und in deren Umgebung in der Republik 
Bosnien und Herzegowina alle erforderli
chen Maßnahmen ergreifen können, un
ter Einsatz von Luftstreitkräften, um die 
UNPROFOR bei der Erfüllung ihres in 
den Ziffern 5 und 9 festgelegten Mandats 
zu unterstützen; 

11. ersucht die betreffenden Mitgliedstaaten, 
den Generalsekretär und die UNPRO
FOR, ihre Maßnahmen zur Durchfüh
rung von Ziffer 10 eng zu koordinieren 
und dem Rat über den Generalsekretär 
Bericht zu erstatten; 

12. bittet den Generalsekretär, dem Rat nach 
Möglichkeit innerhalb von sieben Tagen 
nach Verabschiedung dieser Resolution 
Bericht zu erstatten, damit er einen Be
schluß über die Modalitäten ihrer Durch
führung, insbesondere auch über ihre f i 
nanziellen Auswirkungen, fassen kann; 

13. bittet den Generalsekretär ferner, dem 
Rat spätestens zwei Monate nach Verab
schiedung dieser Resolution einen Be
richt über ihre Durchführung und Befol
gung vorzulegen; 

14. betont, daß er sich die Möglichkeit offen
hält, weitere und härtere Maßnahmen zu 
ergreifen, ohne damit irgendeine Maß
nahme zu präjudizieren noch von vorn
herein auszuschließen; 

15. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv 
befaßt zu bleiben, und verpflichtet sich, 
nach Bedarf rasch tätig zu werden. 

Abstimmungsergebnis: +13; -0; =2: Paki
stan, Venezuela. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 8Juni 1993 (UN-Dok. S/25897) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident im Namen des Rates auf dessen 
3231.Sitzung am 8.Juni 1993 i m Zusammen
hang mit der Behandlung des Punktes »Die 
Situation in den Schutzzonen der Vereinten 
Nationen in Kroatien und in deren Umkreis-
durch den Rat die folgende Erklärung ab: 

»Nach Prüfung der Situation in den Schutzzo
nen der Vereinten Nationen in der Republik 
Kroatien ist der Sicherheitsrat zutiefst besorgt 
wegen der Nichtteilnahme der Serben der 
Krajina an den Gesprächen über die Durch
führung seiner Resolution 802(1993), die am 
26.Mai 1993 in Zagreb hätten stattfinden sol
len. Er beklagt die Unterbrechung des Dialogs 
zwischen den Parteien, der noch vor kurzem 
ermutigende Anzeichen eines Fortschritts ge
zeigt hatte. 
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Der Rat unterstreicht seine Unterstützung für 
den Friedensprozeß unter der Schirmherr
schaft der Ko-Vorsitzenden der Internationa
len Konferenz über das ehemalige Jugosla
wien und fordert die Parteien nachdrücklich 
auf, alle sich ergebenden Probleme auf friedli
chem Weg zu lösen und die Gespräche mit 
dem Ziel der raschen Durchführung der Reso
lution 802(1993) und aller anderen einschlägi
gen Resolutionen sofort wiederaufzunehmen. 
Der Rat gibt seiner Bereitschaft Ausdruck, bei 
der Umsetzung einer von den Parteien auf 
dieser Grundlage erzielten Einigung, die auch 
die Achtung vor den Rechten der ortsansässi
gen serbischen Bevölkerung umfaßt, mitzu
helfen. 
Der Rat erinnert die Parteien daran, daß die 
Schutzzonen der Vereinten Nationen einen 
integrierenden Bestandteil des Hoheitsge
biets der Republik Kroatien darstellen und 
daß dazu im Widerspruch stehende Handlun
gen nicht hingenommen werden können. 
Der Rat verlangt von neuem, daß in den 
Schutzzonen der Vereinten Nationen das hu
manitäre Völkerrecht uneingeschränkt geach
tet wird. 
Der Rat fordert die Regierung der Republik 
Kroatien nachdrücklich auf, in Zusammenar
beit mit den anderen interessierten Parteien 
alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, 
um den vollen Schutz der Rechte aller in den 
Schutzzonen der Vereinten Nationen ansässi
gen Personen zu gewährleisten, sobald die Re
publik Kroatien ihre Hoheitsgewalt in diesen 
Zonen voll ausübt.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Überwa
chung der Grenzen Bosnien-Herzegowinas 
durch internationale Beobachter. - Resolu
tion 838(1993) vom lO.Juni 1993 

Der Sicherheitsrat, 

- in Bekräftigung seiner Resolution 713 
(1991) vom 25.September 1991 und aller 
danach verabschiedeten einschlägigen Re
solutionen, 

- in Bekräftigung der Souveränität, territo
rialen Unversehrtheit und politischen Un
abhängigkeit der Republik Bosnien und 
Herzegowina sowie der diesbezüglichen 
Verantwortung des Sicherheitsrats, 

- unter erneutem Hinweis darauf, daß er in 
Resolution 752(1992) und in den danach 
verabschiedeten einschlägigen Resolutio
nen verlangt hat, daß jede Art von Einmi
schung von außerhalb der Republik Bos
nien und Herzegowina sofort zu beenden 
ist und daß die Nachbarn des Landes rasch 
Maßnahmen treffen, um jede Einmi
schung zu beenden und seine territoriale 
Unversehrtheit achten, 

- unter Hinweis darauf, daß er in Resolution 
819(1993) verlangt hat, daß die Föderative 
Republik Jugoslawien (Serbien und Mon
tenegro) die Versorgung der paramilitäri
schen Einheiten der bosnischen Serben 
mit Waffen, Ausrüstung und Diensten mi
litärischer Art sofort einstellt, 

- unter Berücksichtigung des Berichts des 
Generalsekretärs vom 21.Dezember 1992 
(S/25000) über die mögliche Stationierung 
von Beobachtern an den Grenzen der Re
publik Bosnien und Herzegowina, 

- mit dem Ausdruck seiner Verurteilung al
ler unter Verstoß gegen die Resolutionen 
757(1992), 787(1992) und 820(1993) durch

geführten Aktivitäten zwischen dem Ho
heitsgebiet der Föderativen Republik Jugo
slawien (Serbien und Montenegro) und den 
Schutzzonen der Vereinten Nationen in 
der Republik Kroatien und jenen Gebieten 
der Republik Bosnien und Herzegowina, 
die unter der Kontrolle der Streitkräfte der 
bosnischen Serben stehen, 

- in der Erwägung, daß zur Erleichterung der 
Durchführung der einschlägigen Resolu
tionen des Sicherheitsrats Beobachter an 
den Grenzen der Republik Bosnien und 
Herzegowina stationiert werden sollten, 
wie in Resolution 787(1992) erklärt, 

- zur Kenntnis nehmend, daß die Behörden 
in der Föderativen Republik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) bei früherer Ge
legenheit ihre Bereitschaft bekundet ha
ben, alle Lieferungen an die Partei der bos
nischen Serben, mit Ausnahme humanitä
rer Hilfsgüter, einzustellen, und mit der 
nachdrücklichen Aufforderung, diese 
Verpflichtung voll einzuhalten, 

- in der Erwägung, daß alle geeigneten Maß
nahmen ergriffen werden sollen, um eine 
friedliche Regelung des Konflikts in der 
Republik Bosnien und Herzegowina, wie 
im Vänce-Owen-Friedensplan vorgesehen, 
zu erreichen, 

- eingedenk Ziffer 4 a) seiner Resolution 
757(1992), wonach alle Staaten die Einfuhr 
aller Rohstoffe und Erzeugnisse in ihr Ho
heitsgebiet verhindern, die in der Föderati
ven Republik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) ihren Ursprung haben oder 
von dort ausgeführt werden, sowie Ziffer 
12 seiner Resolution 820(1993) über die 
Einfuhr in, die Ausfuhr aus jenen und die 
Durchfuhr durch jene Gebiete der Repu
blik Bosnien und Herzegowina, die unter 
der Kontrolle der Streitkräfte der bosni
schen Serben stehen, 

1. ersucht den Generalsekretär, dem Rat so 
bald wie möglich einen weiteren Bericht 
vorzulegen über die Möglichkeiten für die 
Stationierung internationaler Beobachter 
an den Grenzen der Republik Bosnien und 
Herzegowina, die seitens der Vereinten 
Nationen und gegebenenfalls der Mitglied
staaten, die einzelstaatlich oder durch re
gionale Organisationen und Abmachun
gen tätig werden, gestellt werden, um die 
Durchführung der einschlägigen Resolu
tionen des Sicherheitsrats wirksam zu 
überwachen, mit dem Schwerpunkt auf 
der Grenze zwischen der Republik Bos
nien und Herzegowina und der Föderati
ven Republik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) und unter Berücksichtigung 
der Entwicklungen seit seinem Bericht 
vom 21Dezember 1992 und der unter
schiedlichen Gegebenheiten, welche die 
verschiedenen Grenzabschnitte betreffen, 
sowie des Bedarfs an geeigneten Koordinie
rungsmechanismen; 

2. bittet den Generalsekretär, mit den Mit
gliedstaaten, die einzelstaatlich oder durch 
regionale Organisationen oder Abmachun
gen tätig werden, sofort in Verbindung zu 
treten, um sicherzustellen, daß ihm alle 
durch Überwachung aus der Luft gewonne
nen sachdienlichen Erkenntnisse laufend 
zur Verfügung gestellt werden, und dem Si
cherheitsrat darüber Bericht zu erstatten; 

3. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Präsenz 
der Schutztruppe der Vereinten Nationen 
(UNPROFOR) in der ehemaligen jugosla
wischen Republik Mazedonien. - Resolu
tion 842(1993) vom 18.Juni 1993 

Der Sicherheitsrat, 

- in Bekräftigung seiner Resolution 743 
(1992) und aller danach verabschiedeten 
Resolutionen in bezug auf die Schutztrup
pe der Vereinten Nationen (UNPROFOR), 

- insbesondere unter Hinweis auf Resolu
tion 795(1992) vom ll.Dezember 1992, 
durch welche die Präsenz der UNPROFOR 
in der ehemaligen jugoslawischen Repu
blik Mazedonien genehmigt wurde, 

- mit Genugtuung über den bedeutenden 
Beitrag der bestehenden Präsenz der U N 
PROFOR in der ehemaligen jugoslawi
schen Republik Mazedonien zur Stabilität 
in der Region, 

- in dem Bestreben, die Bemühungen um ei
ne friedliche Lösung der Situation im ehe
maligen Jugoslawien, was die ehemalige 
jugoslawische Republik Mazedonien be
trifft, zu unterstützen, wie in dem Bericht 
des Generalsekretärs vom lO.Dezember 
1992 (S/24923) vorgesehen und durch Re
solution 795(1992) vom ll.Dezember 1992 
genehmigt, 

- mit Genugtuung Kenntnis nehmend von 
dem Angebot eines Mitgliedstaates (S/ 
25954 mit Add.l), zusätzliches Personal 
zur Präsenz der UNPROFOR in der ehe
maligen jugoslawischen Republik Maze
donien beizutragen, und von der positiven 
Reaktion seitens der Regierung der letzte
ren, 

1. begrüßt das Angebot eines Mitgliedstaa
tes, zusätzliches Personal zur Präsenz der 
UNPROFOR in der ehemaligen jugoslawi
schen Republik Mazedonien beizutragen, 
und beschließt, den Umfang der UNPRO
FOR entsprechend zu vergrößern und die 
Dislozierung dieses zusätzlichen Perso
nals zu genehmigen; 

2. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Besondere 
wirtschaftliche Probleme von Staaten bei 
der Umsetzung der Sanktionsmaßnahmen 
gegen das ehemalige Jugoslawien. - Reso
lution 843(1993) vom 18.Juni 1993 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf seine Resolution 724 
(1991) betreffend Jugoslawien sowie auf al
le anderen einschlägigen Resolutionen, 

- sowie unter Hinweis auf Artikel 50 der 
Charta der Vereinten Nationen, 

- in dem Bewußtsein der Tatsache, daß eine 
wachsende Zahl von Unterstützungsanträ
gen gemäß Artikel 50 der Charta der Ver
einten Nationen eingegangen sind, 

- feststellend, daß der Ausschuß des Sicher
heitsrats nach Resolution 724(1991) auf 
seiner 65.Sitzung eine Arbeitsgruppe zur 
Prüfung dieser Anträge eingerichtet hat, 

1. bestätigt, daß der Ausschuß nach Resolu
tion 724( 1991 ) mit der Aufgabe der Prüfung 
der Unterstützungsanträge gemäß Artikel 
50 der Charta der Vereinten Nationen be
traut ist; 
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2. begrüßt die Einsetzung einer Arbeitsgrup
pe durch den Ausschuß, und bittet den 
Ausschuß, dem Präsidenten des Sicher
heitsrats nach vollzogener Prüfung jedes 
einzelnen Antrags geeignete Maßnahmen 
zu empfehlen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Maßnah
men zum Schutz der Sicherheitszonen in 
Bosnien-Herzegowina. - Resolution 844 
(1993) vom 18Juni 1993 

Der Sicherheitsrat, 

- in Bekräftigung seiner Resolution 713 
(1991) vom 25.September 1991 und aller 
danach verabschiedeten einschlägigen Re
solutionen, 

- nach Behandlung des Berichts des Gene
ralsekretärs (S/25939 mit Corr.l und 
Add.l) gemäß Ziffer 12 der Resolution 
836(1993) betreffend die Sicherheitszonen 
in der Republik Bosnien und Herzegowina, 

- mit dem erneuten Ausdruck seiner aller
höchsten Beunruhigung über die ernste 
und unannehmbare Situation in der Repu
blik Bosnien und Herzegowina als Folge 
der schweren Verstöße gegen das humani
täre Völkerrecht, 

- unter Hinweis darauf, daß es von größter 
Wichtigkeit ist, eine umfassende politi
sche Lösung des Konflikts in der Republik 
Bosnien und Herzegowina zu finden, 

- entschlossen, die Bestimmungen der Reso
lution 836(1993) voll durchzuführen, 

- tätig werdend nach Kapitel VII der Charta 
der Vereinten Nationen, 

1. billigt den Bericht des Generalsekretärs; 
2. beschließt, die Verstärkung der Schutz

truppe der Vereinten Nationen (UNPRO
FOR) zu genehmigen, um den in Ziffer 6 
des Berichts des Generalsekretärs ange
meldeten zusätzlichen Truppenbedarf fürs 
erste zu decken,-

3. ersucht den Generalsekretär, die in Reso
lution 836(1993) geforderten Beratungen 
unter anderem mit den Regierungen der 
Mitgliedstaaten, die Truppen für die U N 
PROFOR stellen, fortzusetzen,-

4. bekräftigt seinen Beschluß in Ziffer 10 der 
Resolution 836(1993) über den Einsatz von 
Luftstreitkräften in den Sicherheitszonen 
und in deren Umgebung zur Unterstüt
zung der UNPROFOR bei der Erfüllung ih
res Mandats und ermutigt die Mitglied
staaten, ob sie einzelstaatlich oder über re
gionale Organisationen oder Abmachun
gen tätig werden, dabei in enger Abstim
mung mit dem Generalsekretär vorzuge
hen; 

5. appelliert an die Mitgliedstaaten, Truppen 
zu stellen, einschließlich logistischer Un
terstützung und Ausrüstung, um die 
Durchführung der Bestimmungen betref
fend die Sicherheitszonen zu erleichtern; 

6. bittet den Generalsekretär, dem Rat regel
mäßig über die Durchführung der Resolu
tion 836(1993) und der vorliegenden Reso
lution Bericht zu erstatten; 

7. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv 
befaßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Mei
nungsverschiedenheit zwischen Griechen
land und der ehemaligen jugoslawischen 
Republik Mazedonien. - Resolution 
845(1993) vom 18.Juni 1993 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf seine Resolution 
817(1993) vom 7.April 1993, in der er Grie
chenland und die ehemalige jugoslawische 
Republik Mazedonien nachdrücklich ge
beten hat, auch weiterhin mit den Ko-Vor-
sitzenden des Lenkungsausschusses der 
Internationalen Konferenz über das ehe
malige Jugoslawien zusammenzuarbeiten, 
um zu einer raschen Beilegung ihrer Mei
nungsverschiedenheit zu gelangen, 

- nach Behandlung des gemäß Resolution 
817(1993) vorgelegten Berichts des Gene
ralsekretärs sowie der Erklärung der Regie
rung Griechenlands und des Schreibens 
des Präsidenten der ehemaligen jugoslawi
schen Republik Mazedonien vom 27. be
ziehungsweise vom 29.Mai 1993 (S/25855 
mit Add.l und 2), 

1. spricht den Ko-Vorsitzenden des Len
kungsausschusses der Internationalen 
Konferenz über das ehemalige Jugoslawien 
für ihre Bemühungen seine Anerkennung 
aus und anempfiehlt den Parteien die Vor
schläge in Anhang V des Berichts des Ge
neralsekretärs als eine solide Grundlage 
für die Beilegung ihrer Meinungsverschie
denheit; 

2. bittet die Parteien nachdrücklich, ihre un
ter der Schirmherrschaft des Generalsekre
tärs stattfindenden Bemühungen um eine 
rasche Behebung der zwischen ihnen noch 
bestehenden Unstimmigkeiten fortzuset
zen; 

3. ersucht den Generalsekretär, den Rat über 
die Fortschritte bei diesen weiteren Bemü
hungen unterrichtet zu halten, deren Ziel 
darin besteht, die Meinungsverschieden
heit zwischen den beiden Parteien vor Be
ginn der achtundvierzigsten Tagung der 
Generalversammlung beizulegen, und 
dem Rat zur gegebenen Zeit über das Er
gebnis dieser Bemühungen Bericht zu er
statten, und beschließt, anhand dieses Be
richts die Prüfung der Angelegenheit wie
deraufzunehmen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Weiterer 
Einsatz der Schutztruppe der Vereinten 
Nationen (UNPROFOR). - Resolution 
847(1993) vom 30.Juni 1993 

Der Sicherheitsrat, 

- in Bekräftigung seiner Resolution 743 
(1992) und aller danach verabschiedeten 
Resolutionen in bezug auf die Schutztrup
pe der Vereinten Nationen (UNPROFOR), 

- nach Behandlung der Berichte des Gene
ralsekretärs vom 15.Mai 1993 (S/25777 mit 
Corr.l und Add.l) und vom 25.Juni 1993 (S/ 
25993), 

- sowie nach Behandlung des Schreibens des 
Präsidenten der Republik Kroatien vom 
26.Juni 1993 an den Generalsekretär (S/ 
26002), 

- im Hinblick darauf, daß es von größter 

Wichtigkeit ist, auf der Grundlage der ein
schlägigen Resolutionen des Sicherheits
rats umfassende politische Lösungen der 
Konflikte auf dem Hoheitsgebiet des ehe
maligen Jugoslawien zu finden und in der 
ehemaligen jugoslawischen Republik Ma
zedonien Vertrauen und Stabilität zu si
chern, 

- unter nachdrücklicher Verurteilung der 
auch weiterhin andauernden militärischen 
Angriffe im Hoheitsgebiet der Republik 
Kroatien sowie der Republik Bosnien und 
Herzegowina und unter erneutem Hin
weis auf seine Entschlossenheit, die Ach
tung der Souveränität und territorialen 
Unversehrtheit der Republik Kroatien und 
der anderen Mitgliedstaaten, in denen die 
UNPROFOR disloziert ist, sicherzustel
len, 

- mit dem Aufruf an die Parteien und ande
ren Beteiligten, zu einer Einigung über ver
trauensbildende Maßnahmen im Hoheits
gebiet der Republik Kroatien zu gelangen, 
einschließlich der Öffnung der Eisenbahn
verbindung zwischen Zagreb und Split, der 
Straße zwischen Zagreb und Zupanja und 
der Adriatischen Erdölleitung, sowie der 
Sicherstellung des ununterbrochenen Ver
kehrs über die Meerenge von Maslenica 
und der Wiederherstellung der Strom- und 
Wasserversorgung in allen Regionen der 
Republik Kroatien, einschließlich der 
Schutzzonen der Vereinten Nationen, 

- entschlossen, die Sicherheit der UNPRO
FOR und ihre Bewegungsfreiheit für alle 
ihre Aufträge zu gewährleisten und zu die
sem Zweck, was die UNPROFOR in der 
Republik Kroatien und in der Republik 
Bosnien und Herzegowina betrifft, tätig 
werdend nach Kapitel VII der Charta der 
Vereinten Nationen, 

1. billigt den Bericht des Generalsekretärs 
vom 25.Juni 1993 (S/25993) und das in den 
Ziffern 22, 24 und 25 seines Berichts vom 
15.Mai 1993 (S/25777) enthaltene Ersu
chen um zusätzliche Mittel ; 

2. ersucht den Generalsekretär, einen Monat 
nach Verabschiedung dieser Resolution 
über den Stand der Durchführung des Frie
denssicherungsplans der Vereinten Natio
nen für Kroatien und aller einschlägigen 
Resolutionen des Sicherheitsrats Bericht 
zu erstatten, unter Berücksichtigung der 
Position der kroatischen Regierung, und 
beschließt, das Mandat der UNPROFOR 
im Hoheitsgebiet der Republik Kroatien 
i m Lichte dieses Berichts einer Überprü
fung zu unterziehen; 

3. beschließt in diesem Zusammenhang, das 
Mandat der UNPROFOR für einen weite
ren, am 30.September 1993 endenden Inte
rimszeitraum zu verlängern; 

4. ersucht den Generalsekretär, den Rat re
gelmäßig über die Entwicklungen in bezug 
auf die Durchführung des Mandats der 
UNPROFOR unterrichtet zu halten; 

5. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv 
befaßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

Quelle für die Übersetzungen der UN-Dokumente : 
Deutscher Übersetzungsdienst der Vereinten Natio
nen, New York 
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